
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

C) Die Tätigkeit zugunsten des Handwerkerstandes

urn:nbn:de:bsz:31-244619

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-244619


— 149 —

O) Die Tätigkeit zugunſten des Handwerkerſtandes .

73 . Das Handwerkerprogramm des Zentrums iſt in folgendem
Antrag niedergelegt :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , zur Erhaltung und För⸗
derung des Handwerkerſtandes :

I. alsbald Geſetzentwürfe vorzulegen , durch welche
J. Beſtimmungen zur Umgrenzung von Fabrik und Handwerk , ins⸗

beſondere ſoweit die Zugehörigkeit zur Handwerks - und Handels⸗
kammer in Betracht kommt , feſtgeſetzt und unter Zuziehung der be⸗
teiligten Kreiſe Inſtanzen zur Entſcheidung der bezüglichen Streitig⸗
keiten geſchaffen werden ;

2. die Fabrikbetriebe mit handwerksmäßig ausgebildeten Arbeitern zu
denjenigen Koſten herangezogen werden , welche den Handwerker —
organiſationen für die gewerbliche Ausbildung des Handwerker —
ſtandes erwachſen ;

3. die Ausübung des ſelbſtändigen Gewerbebetriebes minderjährigen
Perſonen in der Regel verſagt wird ;

4. die Wanderlager und Wanderauktionen in der Regel gänzlich ver⸗
boten werden ;
die Intereſſen des Gewerbeſtandes und des kaufenden Publikums

Wasrbener
den Abzahlungsgeſchäfſten mehr als bisher geſchützt

werden ;
6. in der Konkursordnung die Forderungen der Handwerker wirk —

ſamer geſchützt werden ;
der § 100g der Gewerbeordnung tunlichſt gemäß den Wünſchen des
Handwerks geändert wirdz

8. weibliche Handwerker für die Verwaltungsorganiſationen des Hand⸗
werks als wählbar erklärt werden .

II . Maßnahmen zu treffen , durch welche
1. eine gründliche Reform des Submiſſionsweſens , Abſchaffung des für

das Handwerk ruinös wirkenden Mindeſtpreisverfahrens und Ver⸗

gebung der Arbeiten zu einem unter Zuziehung von Sachverſtändigen
feſtgeſetzten angemeſſenen Preiſe erzielt wird ;

2. bei Vergebung öffentlicher Arbeiten und Lieferungen für das Reich
unter Berückſichtigung der für die betreffenden Gewerbe beſtehenden
Tarifverträge
a) die Handwerkergenoſſenſchaften und Vereinigungen ,
b) die Handwerker , welche den Meiſtertitel zu führen berechtigt ſind ,
tunlichſt bevorzugt werden ; 90

3. die handwerksmäßigen Arbeiten in den ſtaatlichen Betrieben tunlichſt
eingeſchränkt werden ;

4. dem heimlichen Warenhandel wirkſamer entgegengetreten wird . “

(J. Seſſ . 1912 , Druckſ . Nr . 13)

em Abg . Irl begründete den Antrag ſehr eingehend (4. März

1912 ) . An dem Submiſſionsantrag des Hanſabundes fand er
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nichts Gutes , da er für das Handwerk gar nicht paſſe , ſondern nur

für die Induſtrie .

„ Dann heißt es in dem Antrag :

daß bei den Handwerksarbeiten alle Angebote , die 15 Prozent unter
dem von der Behörde aufgeſtellten Spezialkoſtenanſchlag zurück⸗
bleiben , ausgeſchieden werden .

Ich bemerke ausdrücklich : der Hanſabund will dieſe Koſtenvoranſchläge in der

Zeit vor der Ausſchreibung einem Sachverſtändigen vorlegen , der über die

Vollſtändigkeit der Unterlagen , die Angemeſſenheit der Anſätze für die Roh⸗
materialienpreiſe , der Löhne und Unkoſten ſowie die Zulänglichkeit der Her⸗
ſtellung und Lieferungsfriſt gutachtlich ſich zu äußern hat ; d. h. mit
anderen Worten nichts anderes , als daß dieſe Koſtenanſchläge von amtlicher
und praktiſcher Seite vorher genau kalkuliert ſind . Anders kann ich das

nicht verſtehen . Nun kommt das Wunderbare , das Neue für das Handwerk ,
aber das Wichtigſte für den Handwerkerſtand ; nämlich es heißt , daß bei

ſolchen Handwerksarbeiten alle diejenigen Gebote auszuſcheiden haben , die
unter 15 Prozent unter dem von der Behörde aufgeſtellten Spezialkoſten⸗
voranſchlag zurückbleiben . Unter den übrigen Bietern behält die Behörde
freie Hand , d. h. ſie kann die Arbeit geben , wem ſie will . Es heißt aber

auch im gleichen Antrag ganz wunderbar :

Im Falle der beſchränkten Ausſchreibung iſt der Zuſchlag an den

Mindeſtfordernden zu erteilen .

Da nun nach § 3 dieſes „ wunderbaren “ Antrags faſt alle Handwerksarbeiten

bezw . die Bauarbeiten in beſchränkter Submiſſion vergeben werden ſollen , ſo

müßte nach dieſem Geſetz ein Handwerksmeiſter , der 14,9 Prozent billiger
anbietet , als der von der Behörde aufgeſtellte Spezialkoſtenvoranſchlag
lautet , den Zuſchlag erhalten . Ich glaube , der Herr Kollege Bartſchat und alle

vernünftigen Männer der Praxis ſind mit mir der Anſicht , daß ein Hand⸗
werker , der nahezu 15 Prozent unter dem genau kalkulierten Koſtenanſchlag
arbeitet , nichts verdient . Ein ſolcher Mann verdient nichts , ſeine Handwerks⸗

kollegen haben auch nichts davon , und der Zuſchlag , an den Mindeſt⸗

fordernden wäre durch dieſen wunderbaren Vorſchlag des Hanſabundes ge⸗
ſetzlich feſtgelegt . Die Behörde könnte gar nicht anders handeln , als dieſem

Mindeſtfordernden den Zuſchlag zu erteilen . “ ( St . B. S. 458 )

In den Mittelpunkt ſeiner Ausführungen rückte er den Satz :

„ Ein wirkſames Mittel dagegen iſt jedenfalls darin gelegen , daß dem

reellen Handwerker ein billiger Kredit zur Verfügung ſteht , der ſich mit einem

geſunden Geſchäftsbetriebe vereinbaren läßt . Damit komme ich zu einer für den

ganzen Gewerbeſtand ſehr wichtigen Frage , nämlich zur Beſchaffung des Be⸗
triebskredits für das Handwerk . Ich habe einmal geleſen , daß auf einer

Berliner Handwerkerverſammlung ein Handwerksmeiſter den Zwiſchenruf

gemacht hat : „Schafft dem Handwerker Betriebskapital ; alles andere iſt Mum⸗

pitz !“ Wir ſind nun gerade nicht der Meinung , daß alles andere Mumpitz iſt ;
aber wir ſind der Anſicht , daß die Gelegenheit , billigen Kredit zu erhalten ,
für den Handwerksmeiſter , vor allem für den Bauhandwerker , eine ſehr

wichtige Frage iſt . Wir verkennen durchaus nicht , daß dieſe Frage in Groß⸗
ſtädten ſehr ſchwierig zu löſen iſt ; aber es muß auch da ein Weg gefunden
werden ; und in verſchiedenen großen Städten beſtehen jetzt ſchon gewerbliche
Kreditgenoſſenſchaften , die ganz den Wünſchen des Handwerks in dieſem Falle

angepaßt ſind . Es handelt ſich aber darum , daß dieſe Genoſſenſchaften nicht
immer über das nötige Bargeld verfügen können , was im Intereſſe des Hand⸗
werkerſtandes notwendig iſt . “ ( S. 456 )



Staatsſekretär D elbrücſck meinte bezüglich des Submiſſions⸗
weſens , daß die Grundſätze der neuen Verordnung gute ſeien ; es
fehle nur bei den unteren Inſtanzen an der Ausführung . Der
Beſeitigung des § 100q der Gewerbeordnung ſtimmte er nicht zu .

„ Ich bin bereit , mit den verbündeten Regierungen in eine Erörterungdarüber einzutreten , ob die Frage der Heranziehung der Induſtrie zu denKoſten der Lehrlingsausbildung vielleicht in der Beiſe geregelt werden kann ,daß man eine ähnliche Regelung eintreten läßt , wie bei den Fortbildungs⸗ſchulen . Man könnte die Möglichkeit ſchaffen , daß man durch Ortsſtatut die
Pflicht der Induſtrie , zu den Koſten der Lehrlingsausbildung bei den Hand⸗
werksorganiſationen beizutragen , regelt . Dieſe Regelung könnte eventuell auchähnlich , wie es in der letzten Novelle zur Gewerbeordnung geſchehen iſt , ſo
geſtaltet werden , daß man der Aufſichtsbehörde die Möglichkeit gibt , in Er⸗
mangelung eines ſolchen Ortsſtatuts eine entſprechende Anordnung zu er⸗laſſen . Das iſt nach meiner Anſicht vielleicht ein gangbarer Weg , und ein
Weg, der die Bedenken ausräumt , die ich bisher der Forderung entgegen⸗
geſetzt habe . “ ( 20. Sitzung vom 5. März 1919)

74 . Der Schutz des Inſtallationsgewerbes wird durch folgen⸗
den Zentrumsantrag angeſtrebt :

den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , tunlichſt bald
a) Erhebungen über die Monopolbeſtrebungen der Elektrizitätsunter⸗nehmungen unter Zuziehung des Inſtallationshandwerks , der Ge⸗

meindevertreter und anderer Intereſſenten zu veranſtalten und das
Ergebnis dem Reichstag in einer Denkſchrift mitzuteilen ,

b) alsbald mit den Landesregierungen in Verhandlungen zu treten ,
um den das Handwert ſchädigenden Verträgen bei Ueberland⸗
zentralen uſw . gemeinſam entgegenzuwirken .

E Seſf 1912 D8 . Nr 2 224 )
Abg . Irl führte hierzu aus :

„ Das Handwerk iſt nach zwei Seiten daran intereſſiert : erſtens durch die
Inſtallationsarbeiten und durch die Handelsartikel dieſer Branche ; dann aber
hat das Handwerk auch ein großes Intereſſe daran , daß ihm ſelbſt die An⸗
ſchaffung und Einrichtung von Kraft⸗ und Arbeitsmaſchinen nicht durch ein
Monopol verteuert wird . ( Sehr richtigl im Zentrum . ) Man muß eben ein
Unterſchied machen zwiſchen den Monopolen und den Syndikatsbeſtrebungen
von Handwerk und von Großinduſtrie . Durch Abſchaffung von § 100 q der
Gewerbeordnung ſoll verhindert werden , daß die kleinen Gewerbetreibenden
unter dem Selbſtkoſtenpreis arbeiten . Durch Bekämpfung der Monopol⸗
beſtrebungen in der Großinduſtrie ſoll aber verhindert werden , daß die Geld⸗
geber der Induſtrie nicht unverhältnismäßigen Gewinn auf die Koſten der Ge⸗
ſamtheit einheimſen , und ſoll verhindert werden , daß der kleine Handwerker ganz
unterdrückt wird . Wir nehmen damit durchaus keinen feindlichen Standpunkt
gegen die Induſtrie als ſolche ein . Die deutſche Induſtrie hat noch ein
weites Feld , ſie braucht da dem kleinen Handwerk nicht ſo ſehr Konkurrenz zu
machen . ( Sehr richtig ! rechts und im Zentrum . ) Im Gegenteil , wir im
Handwerk haben ja auch ein Intereſſe daran , daß die Induſtrie gefördert wird ,
daß wir neue Kraft⸗ und Arbeitsmaſchinen bekommen und dergleichen , damit
das Handwerk auch durch dieſe Seite gehoben werden kann . Was aber das
andere betrifft , ſo möchte ich bitten , nur nicht immer ſo zarte Rückſichten gegendas Großkapital zu haben . “ ( 19. Sitzung vom 4. März 1912 . St . B. S. 459 )

Der Antrag fand einſtimmige Annahme .
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75 . Eine ſtärkere Beteiligung des Handwerks an Heeres⸗

lieferungen ſoll durch folgenden Zentrumsantrag herbeigeführt
werden :

„J. den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , darauf hinzuwirken , daß bei
Anfertigung von Bedarfsartikeln , namentlich bei Anfertigung von
Bekleidungsſtücken für die Heeresverwaltung , die ſelbſtändigen .
Handwerksmeiſter , die Handwerkergenoſſenſchaften und Innungen .
beſonders berückſichtigt werden ;

2. die zu vergebenden Partien in bezug auf Umfang und Lieferungs⸗
friſt tunlichſt ſo zu geſtalten , daß den ſelbſtändigen Handwerks⸗
meiſtern , den Handwerkergenoſſenſchaften und Innungen die Ueber⸗
nahme der Lieferungen erleichtert wird . “

(J. Seſſ . 1912 . Druckſ . Nr . 433 )

Abg . Chryſant erkannte an , daß die Heeresverwaltung
ſich immer mehr entgegenkommend verhalte , da ſie nach den eigenen
Zeugniſſen gute Erfahrungen gemacht habe .

„ Das Kriegsminiſterium bemerkt zu ſeinen Erfahrungen bei der Ver⸗
gebung , daß von 16 berichterſtattenden Stellen ſich ſieben vorbehaltlos günſtig
über die mit den Leiſtungen des Handwerks gemachten Erfahrungen ausge —
ſprochen haben . . . Aber auch ſonſt hat das Handwerk in bezug auf die Ver⸗

gebung von Arbeiten noch weitere Wünſche , ſo den , daß es allen Handwerkern ,
die ſich für dieſe Frage intereſſieren , möglich gemacht wird , rechtzeitig davon
Kenntnis zu nehmen , wenn Arbeiten ausgeſchrieben werden . Es müßten hier
alſo Blätter , Zeitungen berückſichtigt werden , die in dem Intereſſenkreis der
Handwerker liegen , ſo beiſpielsweiſe die „Deutſche Handwerkerzeitung “ oder
eventuell andere geeignete Blätter . Auch wird noch immer geklagt , daß die

Loſe der zur Vergebung gelangenden Arbeiten zu groß ſind . Es iſt ſelbſt⸗
verſtändlich , daß ſich dadurch der Kreis der bewerbenden Handwerker verringert .

Daß daneben auch noch Wünſche über den Zahlungsmodus laut werden ,
werden Sie ſchon nach dem vorhin Geſagten verſtändlich finden ; denn es iſt
wünſchenswert , daß gerade die Frage der Zahlungen nicht ohne Rückſicht auf
die wirklich kapitalſchwachen Handwerker behandelt wird , dann aber auch —

und das iſt nicht die geringſte Klage — daß im allgemeinen die Preiſe für die
Arbeit nicht zu niedrig bemeſſen werden . Ich meine , es dürfte doch gar nicht
vorkommen , wie es tatſächlich geſchehen iſt , daß in ſolchen Fällen Vergleiche
mit Strafanſtalten herangezogen werden . . .

Noch einen weiteren Vorſchlag möchte ich mir erlauben , der mit der

Frage verknüpft iſt , ob es nicht möglich ſein wird , einen beſtimmten Prozent⸗
ſatz der jährlich an Genoſſenſchaften zu vergebenden Arbeiten von vornherein
feſtzulegen . Es hat ſich ſo manche Genoſſenſchaft lediglich zu dem Zwecke
gebildet , um Arbeiten von der Heeresverwaltung zu übernehmen ; und es iſt
auch keine Frage , daß ſeitens der Handwerkskammern in bezug auf Bildung
von Genoſſenſchaften zu dieſem Zwecke weitaus mehr geſchehen könnte , wenn
nur einigermaßen eine Gewißheit für Erlangung von Arbeit da wäre , wenn

nicht die Handwerkskammern direkt davor ſcheuten , eine Verantwortung in

dieſer Beziehung zu übernehmen , die ſie auch in Wirklichkeit gar nicht über⸗

nehmen können . “ ( 60. Sitzung vom 11. Mai 1912 . St . B. S. 1910 )

Der Antrag wurde gegen die Stimmen der Sozialdemokraten
angenommen .

76 . Der Befähigungsnachweis für die Maßſchneiderei iſt in

einer Eingabe des Bundes deutſcher Schneiderinnungen gefordert
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worden . Ein Antrag des Zentrums auf Berückſichtigung wurde
in der Kommiſſion abgelehnt und nur Ueberweiſung als Material

beſchloſſen . (I. Seſſ . 1912 D. S . Nr . 429 ) Im Plenum bean⸗

tragten die Sozialdemokraten Uebergang zur Tagesordnung ,
welcher Antrag Annahme fand , da Sozialdemokratie , Volkspartei
und Nationalliberale geſchloſſen für dieſen Antrag
ſtimmten .


	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153

